
PRÄSIDENTENKONFERENZ 

DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 

ÖSTERREICHS 

Rn das 

Präsidium des NationaLrates 

ParLament 

1010 Wien 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: Unser Zeichen: 

S-292/Sch 

Durchwahl: 

478 

Betreff: Entwurf eines BundesgesetzesJ mit dem das Nut

terschutzgesetz 1979J das Eltern-Karenzurlaubsge

setzj das Hausbesorgergesetz und das RLlgemeine 

Sozialversicherungsgesetz geändert werden 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern dster-

reichs beehrt sich) dem Präsidium des NationaLrates die 

bei liegenden 25 Rbsehr i tOten ihrer 5 tel L ungnahme zum En twurf' 

eines BundesgesetzesJ mit dem das Nutterschutzgesetz 1979J 

da� Eltern-KarenzurLaubsgesetzJ das Hausbesorgergesetz und 

das RILgemeine 50zialversicherungsgesetz geändert werden) 

mit der Bitte um Kenntnisnahme Z'J überreichen, 

Für den GeneraLsekretär: 

gez. Dr. 5chuberth 

25 Beilagen 

1014 Wien, Löwelstraße 12, Postfach 124, Telefon 53 441, Telefax 53441-328, 53441-510, Fernschreiber 13/5451 

29/SN-125/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 6

www.parlament.gv.at



PRÄSIDENTENKONFERENZ 

DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 

ÖSTERREICHS 

Rn l1as 

Bundesministerium für 

Rrbeit und Soziales 

5tubenring 1 

1010 Wien 

Ihr Zeichen./5chrei/Jen vom: 

52.135/1-2/92 24-.1.1992 

Wien, am 15.4.1992 

Unser Zeichen: 

5-292/5ch 

Durchwahl : 

4-78 

lL?.lJ:.f:'.J.f....:-.. En t wur f ei nes Bundesgese t zes. mi t dem das /"Iu t
terschutzgesetz 1979/ das Eltern-Karenzurlaubsge
set z., das Hausbesorgergese tz und das RL l gemei ne 
Sozialversicherungsgesetz ge�ndert werden 

Die Pr.3sidentenkont-erenz der Landwirtschartskammern öster-

reichs beehrt sichJ zu den vorge L egten GesetzentwUrren, 

insbesondere zum Entwurf einer NoveLle zum Nutterschutzge

setz 197.9-, wie folgt Stellung zu nehmen: 

Nit den GesetzesentwUrfen so L Len Laut ErL�uterungen von den 

verschiedensten Frauenorganisationen seit vieLen Jahren 

ertlobene Forderungen nach einer wei teren Verbesserung des 

Mutterschutzgesetzes errUllt werden. Das wUrde einseitig 

auf Kosten der Betriebe gehen. Die vorgeschlagenen knde

rungen sind angesichts des hohen Standes des geltenden Rr

beitnehmerschutzes und Nutterschutzes in Österreich sach

l.ich nicht mehr notwendig/ ja manche wUrden geradezu dem 

Mißbrauch des Karenzurlaubsgeldes Vorschub L eisten. Rußer

dem w�ren wesentliche Bestimmungen als unverst�ndLiche 
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NehrbeLastungen der Betriebe geeignet" der EinsteLLung und 

Beschdftigung von Frauen entgegenzuwirken. Das kann nicht 

beabsichtigt sein und soLLte auch nicht bewirkt werden. 

DeshaLb wird dem Entwurf nicht zugestimmt. 

Im einzeLnen nimmt die Prdsidentenkont-erenz zu wesentLichen 

Punkten des Rrtikels I noch SteLlung wie folgt: 

Zu Z 5 (§ 4 Rbs. 5): 

Nach dem VorschLag werden die ArbeitsverboteJ ilber die das 

Rrbeitsinspektorat ohne Einschaltung eines Arztes entschei

den kdnnen soLL, auf weitere Rrbeiten ausgedehnt: Arbeiten, 

bei denen die Dienstnehmerin Gerilchen oder besonderen psy

chischen Belastungen ausgesetzt ist. Diese Bestimmung ist 

problematischJ weil wohl nur ein medizinisch Rusgebildeter 

kompetent beurteiLen kann., ob die Arbeit filr den Organis

mus der werdenden Nut ter oder njr das werdende I<:i nd schdd

Lich ist. Ein NIßbrauch dieser Regelung ist aus betrieb

licher Sicht zu befilrchten, die geltenden Bestimmungen bie-

ten ohnedies Schutz (§ 3 sowie § 4 Rbs . ., und Rbs. .) 
"- . 

Zu Z 10 (§ 10 a): 

Nach der gepLanten Neuregelung wird filr befristete Arbeits

verhdltnisseJ deren Befristung sachlich nicht gerechtfertigt 

warJ der Ablauf des Arbeitsverhdltnisses durch die Neldung 

der Schwangerschaft gehemmt. Die sachliche Rechtfertigung 

der Befristung wird in Abs. 2 50 definiert, daß Interessen 

der Dienstgeberseite kaum berilcksichtigt werden. In der 

Praxis hat sich gezeigtJ daß werdende Niltter manchmaL ein 

RrbeitsverhdLtnis nur deshalb beginnenJ um sich den Anspruch 

auf Karenzurlaubsgeld zu sichern. Zur Vermeidung der daraus 
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resultierenoen Nachteile rUr den Betrieb wird daher zun�chst 

ein berristetes Rrbeitsverhältnis abgeschLossen. Die Be

fristung dient auch dazu� die Rrbeitnehmerin besser beur

teiLen zu kdnnen. Nach Rblaur der Berristung und bei rach

licher Eignung geht das Rrbeitsverh�Ltnis infoLge des Ver

bots von Kettenarbeitsverträgen ohnedies in ein Rrbeits

verhältnis au f unbestimmte Zeit Uber . Mit der gewUnschten 

Regelung wUrde der Mißbrauch bei der Inanspruchnahme von 

Karenzurlaubsgeld unterstUtzt. 

Dazu kommt gerade in Landwirtschartlichen Betrieben vor 

allem wegen der Art der Wirtscharts fUhrung und inroLge 

des AbsteLLens auf Anbau- und Erntezeiten die Notwendigkeit 

zum AbschLuß berristeter DienstverhäLtnisse. FUr den Land

wirtschartlichen Bereich ist die Regelung besonders reali

tijt s rremd, weshaL b hi er ni cht zuges t immt werden kann. 

Zu Z 12 (9 12): 

Nicht akzeptabel erscheint auch diese Bestimmung" wonach 

Dienstnehmerinnen wätwend der 5chwangerschart und bis zum 

RbLauf von 4 Monaten nach der Entbindung rechtswirksam 

nur nach vorheriger Zustimmung des Gerichtes entLassen 

werden kdnnen. 5chon derzeit kann eine EntLassung nur aus 

den im Gesetz ausdrUcklieh genannten GrUnden ausgesprochen 

werden und sind Dienstnehmerinnen dadurch ausreichend ge

schUtzt. Der durch die 5chwangerschart oder die Entbindung 

bedingte außerordentliche GemUtszustand ist auch bisher 

schon zu berUcksichtigen und die Rrbeitnehmerin� die ihr 

Recht geLtend machen wiLL, kann seLbst bei Gericht die KLa

ge einbringen. Deshalb wird auch aLLen im Zusammenhang mit 

äiesem Vorschlag stehenden Bestimmungen des Entwurres nicht 

zuges t immt. 
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Letzter 5atz),:. 

Die in den ErLduterungen zu § 15 Rbs. 2 des Entwurres 

(Rnrechnung der Zeiten von Karenzurlauben rilr aLle von der 

Dienstzeit abhdngigen Rnsprilche) konstruierte sachLiche 

Rechtrertigung ilberzeugt nicht. Die Flnrechnung ist im we

sentLichen aur den ordentLichen Prdsenz- und ZiviLdienst 

eingeschrhnkt. Die Neuregelung wird deshalb schon wegen der 

dadurch bedingten erhebLichen Hehrbelastungen rilr Dienst

geber abgeLehnt. 

Zu Z 1 S ( §  .,5 Rbs. 4-): 

Es ist nicht einzusehen� daß eine Ausdehnung des Kilndigungs

und Entlastungsschutzes von 4- aur 20 Wochen nach Beendigung 

des Karenzurlaubes zu Lasten des Arbeitgebers durchgerilhrt 

werden soLL. RLLenraLls wdre eine entsprechende �nderung 

im FlrbeitsLosenversicherungsgesetz rilr Hiltter/Vdter nach 

dem Karenzurlaub zu erwdgen. 

Zu Z 18 (§ 15 c Rbs. 1): 

Die vorgeschlagene Bestimmung, wonach rilr Rrbeitnehmerinnen 

ein Rechtsanspruch aur TeiLzeitbeschdrtigung im Rnschluß 

an einen Karenzurlaub im 1. Lebensjahr des Kindes gescharren 

werden soll� dilrrte Dienstgeber nicht besonders motivieren� 

junge Dienstnehmerinnen einzusteLlen. Nach dem Vorschlag 

milßte der Dienstgeber wegen Lage� Dauer oder Ausmaß der 

TeiLzeitbeschdrtigung Kl..age bei Gericht einbringen. Die vor

gesehene Bewe.isl..astumkehr :ist eine wei tere BeLastung des 

Rrbeitgebers� die - wie auch die anderen Regelungen des 

Entwurres - verstdrkt dazu rilhren wilrden� die Beschdrtigung 
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von Frauen stark einzuschrJnken. Vor allem in wirtschaFt

Lichen Krisenregionen kdnnte sich dies in einer verL�ngerten 

RrbeitsLosigkeit der Frauen auswirken. Bei der Interessen

abw�gung nach § 15 c Rbs. 6 k�me den Interessen des Dienst

gebers in der Praxis Lediglich sekund�re Bedeutung zu und 

§ 15 c Rbs. 7 kdnnte eine "Entmündigung" der Dienstgeber 

zur Wahrung von Interessen der Dienstnehmer einLeiten. 

Insgesamt kann dieser RegeL ung somi t ni cht zuges t immt Iver

den. 

Zu Z 39 (§ 37 Rbs. 1): 

Die vorgesehenen 5traFhdchstgrenzen sind in dem vorgeschLa

genen Rusmaß nicht gerechtFertigt. Das derzeitige Hdchst

ausmaß soLLte nicht weiter erhdht werden. Dadurch w�re 

auch dem Umstand einigermaßen Rechnung getragenJ daß bei 

geringFügigen Verstdßen die bisherige /'1ögLichkeit einer 

bloßen Verwarnung entF�Llt. 

25 RbschriFten dieser 5teLLungnahme werden wunschgem�ß 

gleichzeitig dem Pr�sidium des NationaLrates zugeLeitet. 

Der PI-�sident: Der Generalsekret�r: 

... ....... } -', � gez. Dip\. \ng. Or. Fahrnberger 
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